
Merkblatt        Bild 1 

Gasflaschentransporte  

1.1.3.6.3 ADR („1000-Punkte-Regelung“)   

 

Vorschriften ab der 1. Gasflasche 

 

Ventilschutz Alle Flaschenventile schließen und Verschlussmuttern auf Ventile 

aufschrauben. Die Flaschenventile müssen durch Schutzkappen oder 

Schutzkragen geschützt sein. 

 

Kennzeichnung Die Flaschen werden durch den Befüller mit dem entsprechenden 

Gefahrzettel und der Stoffbezeichnung gekennzeichnet (Bild 1).  

 

Ladungssicherung Verantwortliche: Der Verlader und/oder Fahrzeugführer. Fracht nur im 

Laderaum, nicht im Fahrerhaus befördern. Die Gasflaschen müssen 

entweder formschlüssig verladen oder mit Hilfe von Zurrgurten und         

–punkten, Antirutschmatten, usw. im Fahrzeug befestigt werden.  

 

     So nicht!!! 

 

    

So ist es richtig! 

 

Beförderungspapier Im Beförderungspapier muss die Gesamtmenge je Beförderungskategorie 

(nach 1.1.3.6.3, Seite 2) eingetragen werden. 

 

Feuerlöscher Es muss ein Feuerlöscher der Brandklasse ABC, Inhalt min. 2 kg, mit 

gültigem Prüfdatum mitgeführt werden. 

 

Taschenlampe Taschenlampe mitführen. 

 

Rauchverbot  Beim Be- und Entladen besteht in der Nähe und in Fahrzeugen 

Rauchverbot. 

 

Fahrzeugbelüftung Volle und leere Flaschen sind vorzugsweise in offene oder belüftete 

Fahrzeuge zu verladen oder es müssen die Ladetüren der Fahrzeuge mit 

der Aufschrift  „ACHTUNG, KEINE BELÜFTUNG, VORSICHTIG ÖFFNEN“ 

versehen werden. 

 

Unterweisung Der Fahrer muss eine Unterweisung über die für ihn relevanten 

Anforderung aus dem Gefahrgutrecht erhalten. 
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Lieferschein/Beförderungspapier gem.  

Unterabschnitt 5.4.1 ADR 

 

 

 

 

 

Absender:  Empfänger:  

  

  

  

  

  

 

 

 

Menge  

(Netto) 

Verp. Art Benennung Klasse/VG 

 

    ……kg 

 

 

 

 

 

Flasche 

 

 

 

 

UN ,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass der Inhalt dieser Sendung vollständig und genau durch die oben 

angegebene offizielle Benennung für die Beförderung beschrieben und richtig klassifiziert, 

verpackt, gekennzeichnet und bezettelt ist, sowie sich nach den anwendbaren internationalen 

und nationalen Vorschriften in jeder Hinsicht in einem für die Beförderung geeigneten Zustand 

befindet. 

 

 

Heidelberg, den  Unterschrift 

 

 

  ________________________ 

  (Fahrzeugführer) 
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